
Anlage 9 
Fachspezifische Anlage für das Fach „Kulturanalysen: Repräsentation, Performativität und 
Gender“ 
 
In der Fassung vom 17.08.2012 
 
1. Ziele des Studiums 
 
Der Masterstudiengang „Kulturanalysen: Repräsentation, Performativität und Gender“ ist 
forschungsorientiert. Die Studierenden sollen in ihrem Studium lernen, fachübergreifende theoretische 
Fragestellungen selbständig und mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. In seiner 
transdisziplinären Ausrichtung zielt der Studiengang auf die Integration unterschiedlicher analytischer 
Konzepte von Kultur bzw. kulturellen Praktiken, von Repräsentation und Performativität, die in der 
gegenwärtigen Universitätslandschaft disziplinär unterschieden und überwiegend gegeneinander 
abgegrenzt werden. 
Entgegen der üblichen disziplinenspezifischen Engführung von Fragestellungen sollen die 
Studierenden dazu befähigt werden, disziplinenübergreifend kulturelle Praktiken auf einer Metaebene 
zu reflektieren und kulturwissenschaftliche Forschungs- und Vermittlungskonzepte zu entwickeln, die 
an aktuellen gesellschaftlichen Fragen orientiert sind. 
Die Besonderheit des Studiengangs liegt in seiner konzeptionellen Programmatik der Verbindung 
kultureller mit gesellschaftlich-politischen Analysen, im Fokus auf „Gender“ (die kulturelle Konstruktion 
des Geschlechts) und in der Verschränkung theoretischer und praktischer Erkenntnisweisen: Theorie 
und Praxis sollen in lernender Erfahrung verbunden werden. Im Zentrum steht die 
Auseinandersetzung mit materieller und visueller Kultur und ihren Interferenzen, ausgehend von sozial 
markierten, vergeschlechtlichten und ethnisierten Körperbildern und -praxen, Einkleidungen und 
Lebensstilen. 
Der Masterstudiengang ist zugleich ein Modellversuch innovativer Lehr-Lernformen in kleinen 
Lerngruppen. Grundlegend ist das Prinzip des Teamteaching mit jeweils zwei Lehrenden 
unterschiedlicher Disziplinen (Tandemlehre). 
Der Studiengang setzt auf Abstraktions-, Methoden- und Transferfähigkeit, Projektkompetenz sowie 
einen geschärften Blick für Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Dies soll die Absolvent/innen für 
folgende Arbeitsbereiche vorbereiten und sie zugleich qualifizieren, sich in deren Nischen konkrete 
Tätigkeiten zu erschließen und/ oder neue Berufsfelder zu entwickeln: Lehr- und 
Forschungseinrichtungen, Verlagswesen, Medien, Kunst- und Kulturvermittlung, Kulturpolitik, 
Kultureinrichtungen und -initiativen, Museen und Archive sowie Kunst-, Kultur, Mode-, Museums- und 
Ausstellungskritik. Besonders gut ist der Studiengang geeignet, auf eine Promotion (z. B. im 
Promotionsprogramm Kulturwissenschaftliche Geschlechterstudien) vorzubereiten, bietet er doch 
neben fundierter theoretischer Auseinandersetzung ein Projektmodul an, in dem bereits grundlegende 
Fähigkeiten zur qualifizierten Forschung und zur Vermittlung entwickelt werden.  
 
 
2. Allgemeine Hinweise zum Studium 
 
Für die Teilnahme an den Modulen bzw. an einzelnen Bestandteilen der Module ist die aktive 
Teilnahme der Studierenden konstitutiv. Zur aktiven Teilnahme können gehören: Regelmäßige 
Anwesenheit und Beteiligung in den Veranstaltungen, Vor- und Nachbereitung des Lehrmaterials (z.B. 
Protokolle, Aufgaben, Vorbereitung / Lektüre von Texten) sowie, je nach Veranstaltungsform, die 
Übernahme von Referaten, Kurz- und Impulsreferaten, Präsentationen, Kurzpräsentationen o.ä. Die 
jeweils geltenden Kriterien aktiver Teilnahme werden zu Beginn der zum Modul gehörenden 
Lehrveranstaltungen in Absprache mit den Studierenden festgelegt. Über die Erfüllung der Kriterien 
der aktiven Teilnahme entscheiden die Lehrenden, ggf. in Abstimmung mit den 
Modulverantwortlichen. 
 
 
3. Teilzeitstudium 
 
Ein Teilzeitstudium im Master-Studiengang „Kulturanalysen: Repräsentation, Performativität und 
Gender“ ist möglich. Der Umfang wird im Rahmen von § 4 Abs. 2 MPO auf Antrag des Studierenden 
im Einvernehmen mit einer Fachvertreterin oder einem Fachvertreter der Fakultät Sprach- und 
Kulturwissenschaften festgelegt. 
 
 
4. Empfehlungen für das Studium 



 
Aufgrund englischsprachiger Literatur sowie Ansätzen der Internationalisierung in der Lehre (z. B. 
durch Kooperationspartner/innen und Gastdozent/innen) werden Englischkenntnisse vorausgesetzt. 
 
 
 
 
5. Besondere Voraussetzungen 
 
Der Studiengang baut auf einer fundierten fachspezifischen Ausbildung im Bachelor-Studium auf, in 
der umfassende kulturwissenschaftliche und methodologische Kenntnisse in folgenden 
Studiengängen erworben wurden: Materielle und/oder Visuelle Kultur, Kunst- und 
Medienwissenschaften, Empirische Kulturwissenschaft, Ethnologie, Kulturanthropologie etc., Gender 
Studies, daneben sozial- oder politikwissenschaftliche Studiengänge mit einem 
kulturwissenschaftlichen und/oder geschlechterbezogenen Schwerpunkt (wie etwa Sportwissenschaft 
mit dem Schwerpunkt „Sport und Gesellschaft“). Zu den Zugangsvoraussetzungen gehört ein 
Auswahlverfahren auf der Basis der genannten Regelabschlüsse. 
 
 
6. Master Kulturanalysen: Repräsentation, Performativität und Gender 
 

Modulbezeichnung Modul- 
typ 

Art und Anzahl der 
Veranstaltungen 

KP Art und Anzahl der 
Modulprüfungen 

Voraus-
setzung für 

die 
Belegung 

des Moduls 

MM 1 
Körperbilder - 
Körperpraktiken: 
Transdisziplinäre 
Kulturanalyse 

Pflicht 1 EV (Block) 
1 SE mit 1 Wiss. TU 
1 UE 

15 1 Portfolio  

MM 2 
Repräsentation/Perfor-
mativität/Praktiken: 
Werkzeuge der 
Kulturanalyse 

Pflicht 1 VL mit 1 Wiss. TU 
1 SE 

15 1 Hausarbeit oder  
1 Referat mit 
schriftlicher 
Ausarbeitung 

 

MM 3 
Disziplinäre und 
methodologische 
Vertiefungen: 
Exemplarische 
Kulturanalyse I 

Pflicht 1 SE / 1 P 
1 Betreute  
Forschungswerkstatt  
1 Veranstaltung zu 
Forschungsmethoden  

15 1 Projektskizze  

MM 4*  
Exemplarische 
Kulturanalyse II: 
Forschungsvermittlung 
oder 
Vermittlungsforschung 

Pflicht  1 Projekt 
 

15 1 
Projektdokumentation 

MM 3 

Professionalisierungs-
bereich 

Pflicht Variiert je nach Modul 
(siehe Anlage 15) 

15 Variiert je nach 
gewähltem Modul 
(siehe Anlage 15) 

 

Fakultätsmodul** Pflicht variiert je nach 
gewähltem Modul 
(siehe Anlage 14) 

15 variiert je nach 
gewähltem Modul 
(siehe Anlage 14) 

 

Master-Arbeit-
Abschlussmodul 

Wahlpfli
cht 

1 Begleitveranstaltung 
1 Absolvent/innen-
konferenz 

21 
3 
6 

Masterarbeit 
Begleitveranstaltung 
Absolvent/innen-
konferenz 

 

Gesamt   120   

 
* MM 4: Dieses Modul integriert professionalisierende Anteile (Projektmanagement, 
Präsentationstechniken, Medienkompetenz). 



** Fakultätsmodul. Belegt werden kann ein dafür geöffnetes Modul der Fakultät III mit 15 KP oder frei 
gegebene (Teil-) Module des Kooperationsstudiengängs „Sport und Lebensstil“ (FK IV) sowie nach 
Absprache weiterer Nachbardisziplinen mit den jeweils zugehörigen Teilprüfungen im Gesamtumfang 
von 15 KP; ein Auslandssemester wird voll angerechnet.  
 
Ein Projekt kann eine oder mehrere vorbereitende, begleitende oder nachbereitende Pflicht-
/Wahlpflicht-/Wahlveranstaltung(en) – ggf. mit Kooperationspartnern – umfassen. Dies wird in der 
jeweils gültigen Modulbeschreibung geregelt und bei der Workload-Berechnung berücksichtigt. 
 
 
 
Prüfungsleistungen: 
 
Ein Portfolio (MM 1) enthält maximal fünf Teilleistungen (texterschließende, theoretisch-
konzeptionelle, empirische oder gestalterisch-experimentelle Aufgaben), die veranstaltungsbegleitend 
vorzulegen sind.  
Eine Hausarbeit (MM 2) umfasst ein Expose von ca. 4000 Zeichen (entspricht knapp  2 Seiten) und 
einen ausformulierten wissenschaftlichen Text (einschließlich Fußnotenapparat) im Umfang von ca. 
50.000 Zeichen (Richtwert, entspricht bei 2.500 Zeichen pro Seite ca. 20 Seiten).  
Referate (MM 2) dauern nicht länger als 20 bis max. 30 Minuten und umfassen ein Thesenpapier zur 
Sitzung sowie eine Ausarbeitung (einschließlich Fußnotenapparat) im Umfang von 30.000 bis 40.000 
Zeichen (Richtwert, entspricht ca.12 bis 15 Seiten).  
Eine Projektskizze (MM 3) umfasst einen ausformulierten wissenschaftlichen Text (einschließlich 
Fußnotenapparat) im Umfang von 35.000 bis 40.000 Zeichen (Richtwert, entspricht ca. 15 Seiten) zur 
Begründung der Problemstellung und Diskussion der Kontexte des avisierten Projekts bzw. der 
eigenen Anteile darin, dazu kommt ein Anhang mit Aufstellungen und Materialien zur Projektplanung, 
der ganz oder teilweise in Gruppenarbeit verfasst werden kann. 
Eine Projektdokumentation (MM 4) umfasst einen ausformulierten wissenschaftlichen Text 
(einschließlich Fußnotenapparat) im Umfang von 35.000 bis 40.000 Zeichen (Richtwert, entspricht ca. 
15 Seiten) zur Reflexion und Auswertung des Projekts bzw. der eigenen Anteile darin, dazu kommt ein  
Anhang mit Aufstellungen und Materialien zur Dokumentation des Projektverlaufs und -ergebnisses, 
der ganz oder teilweise in Gruppenarbeit erstellt werden kann.  
Leistungen und Prüfungsformen im Rahmen des Professionalisierungsbereichs je nach gewähltem 
Modul /Teilmodul, siehe Professionalisierungsbereich für Fachmaster der FK III (Anlage 15). 
Bei allen schriftlichen Ausarbeitungen (Hausarbeit, Referat mit Ausarbeitung, Projektskizze bzw. -
Dokumentation) sind zusätzlich zum Fließtext ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis und ein Literatur- 
und Quellenverzeichnis einschließlich verwendeter Internetseiten erforderlich. Dokumentationen zum 
Projektverlauf und -ergebnis sowie ggf. weitere Materialien (z. B. Abbildungen, Leitfäden, Transskripte 
von Interviews) sind in einen Anhang unterzubringen, dessen Umfang nicht zur erforderlichen 
Zeichenzahl zählt. 
Modulprüfungsleistungen sind jeweils zum 15. März/ 15. September einzureichen, sofern die 
Modulverantwortlichen vor Anmeldung zur Prüfung nicht anderes vereinbart haben.  
Alle Prüfungsleistungen sind, soweit möglich, auch in elektronischer Form dokumentiert zu den 
jeweiligen Terminen einzureichen. 
 
 
7. Regelungen zu den Prüfungsleistungen 
 
Innerhalb der Regelstudienzeit können zum jeweils ersten möglichen Prüfungstermin eingereichte, 
bestandene Prüfungen auf Antrag innerhalb eines Jahres einmal zur Notenverbesserung wiederholt 
werden. Dabei zählt jeweils das bessere Ergebnis. Erstmals nicht bestandene Prüfungen gelten als 
nicht unternommen, wenn das Modul in dem Semester belegt wird, für das es nach dem Studienplan 
und innerhalb der Regelstudienzeit vorgesehen ist und der erste mögliche Prüfungstermin 
wahrgenommen wird. Portfolios sind von der Freiversuchsregelung ausgenommen. 
 


